
 
 

 
 

 

 

Der/die Unterzeichnete .......................................................................................................... 

 

 

erteilt/erteilen hiermit AUFTRAG und VOLLMACHT  mit Substitutionsrecht an 

 

 

lic. iur. Thomas Käslin, Advokat 

lic. iur. Stephan Müller, Advokat 

Leimenstrasse 4, Postfach 466, CH – 4003 Basel 

 

 

um in seinem/ihrem Namen  

 

gegen .......................................................................................................... 

 

betreffend .......................................................................................................... 

 
als Advokaten vor allen hiesigen und auswärtigen Gerichten sowie sonstigen Behörden oder gegenüber Priva-

ten aufzutreten, alle Rechtshandlungen vorzunehmen, welche die Ausführung des Auftrags mit sich bringen 

kann, auch wenn das Gesetz dafür eine Spezialvollmacht verlangt. Die Auftraggeber verpflichten sich solida-

risch, die Beauftragten für Kosten und Bemühungen zu entschädigen. Zugleich zedieren sie die gegenüber 

der Gegenpartei allenfalls bestehenden Ansprüche auf Ersatz der Kosten an die Beauftragten. 

 

Das Honorar der Beauftragten bemisst sich nach dem Zeitaufwand (Stundenansatz: CHF 250.00 exkl. MWSt). 

Die Auslagen (Telefon, Fotokopien, Porti, usw.) sind zusätzlich zu ersetzen. Für Verfahren vor richterlichen 

Instanzen gilt die Tarifordnung des zuständigen Gerichts. Der/die Auftraggeber/in verpflichtet sich, auf Ver-

langen angemessene Kostenvorschüsse zu leisten. 

 

Bei Streitigkeiten über die Höhe der Ansprüche aus Prozessführung vor den Gerichten des Kantons Basel-

Stadt können Auftraggeber oder Beauftragte den Entscheid des zuständigen Ausschusses des betroffenen 

Gerichtes anrufen. 

 

Für die Geltendmachung von Ansprüchen aus diesem Auftragsverhältnis, insbesondere bei Hono-

rarstreitigkeiten, entbinden die Auftraggeber die Beauftragten vorbehaltlos und unwiderruflich 

von ihrem Berufsgeheimnis. 

 

Die Beauftragten sind befugt, nach 10 Jahren seit der rechtskräftigen Entscheidung, bei aussergerichtlicher 

Erledigung nach 10 Jahren seit Zustellung der Abrechnung, die nicht abgeholten Akten der Auftraggeber und 

die eigenen Handakten zu vernichten. 

 

Gerichtsstandvereinbarung: Als Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vollmachts- und Auf-

tragsverhältnis wird Basel-Stadt vereinbart, wo auch Erfüllungsort ist. Es gilt schweizerisches Recht. 

 

 

 

 
Basel, den ..............................................   .............................................................. 

       Unterschrift 


